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A  Allgemeines  

Der Grundstückseigentümer beabsichtigt die Umstrukturierung des Brauereigeländes 

der F. Wildbräu. Für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Brauereistandortes sind die 

logistischen Abläufe zu optimieren und entsprechende bauliche Erweiterungen erfor-

derlich. Insbesondere soll die bestehende, 600 m² große Lagerhalle nördlich des „He-

ckerkellers“ (Gaststätte) an den östlichen Rand des Grundstücks verlegt und gemein-

sam mit der für 2023 geplanten Lagerhalle erweitert werden. Da die östlichen Teilflä-

chen an der Bürgermeister-Schlederer-Straße jedoch im Außenbereich liegen, ist hier-

für die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig.  

Für den westlichen Teilbereich, insbesondere der durch die Verlagerung der Halle frei-

werdenden Fläche nördlich des „Heckerkellers“, ist eine gemischte Nutzung geplant, 

also auch die Errichtung von Wohnungen. Da aber auch dieser westliche Bereich ein 

Teil des Brauereigeländes ist, das als ein eigenständiges Baugebiet zu beurteilen ist und 

hinsichtlich der Eigenart einem Gewerbegebiet entspricht (§ 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 

8 BauNVO), ist die gewünschte Wohnnutzungen dort unzulässig. Auch für die Ände-

rung der Art der baulichen Nutzung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfor-

derlich.  

Aufgrund der Lage an der verkehrsreichen Rotter Straße wurden schalltechnische Vor-

untersuchungen durchgeführt. Dort wurden erhebliche Verkehrslärmbelastung in der 

ersten Baureihe (Bereich „Heckerkeller“) ermittelt. Aufgrund dieser Vorbelastung hat 

die Stadt Grafing eine mögliche Wohnnutzung in der ersten Baureihe weitgehend aus-

geschlossen. Schutzwürdige Wohnnutzungen werden nur an den straßenabgewand-

ten Gebäudeseiten sowie im rückwärtigen Grundstücksbereich für städtebaulich ver-

tretbar angesehen.  

Die geplanten baulichen Entwicklungsziele stehen in Übereinstimmung mit den Dar-

stellungen des Flächennutzungsplanes, der die westlichen Teilfläche als Mischgebiet 

und die östliche Fläche als Gewerbegebiet darstellt.  

 

Durch die Festsetzung eines Urbanen Gebietes (MU) kann eine dem Flächennutzungs-

plan entsprechende bauliche Entwicklung mit gemischter Nutzung umgesetzt werden, 

die im Hinblick auf ihre Schutzwürdigkeit im unmittelbaren Nebeneinander mit der 

Brauerei verträglich ist. Anders als bei einem Mischgebiet kann mittels Quotenregelung 

die Nutzungsstruktur (Nutzungsmischung) rechtlich verbindlich geregelt werden.  

Da eine den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entsprechende Entwicklung im 

Wege der planersetzenden Regelungen nach § 34 Abs. 3b BauGB oder § 246e BauGB 

ausgeschlossen ist, soll der Bebauungsplan Nr. 97 „Rotter-Straße – Brauereigelände 

Wildbräu / Hecker Keller“ aufgestellt werden (Aufstellungsbeschluss 25.02.2025). 

Ziel ist eine zukunftsfähige Weiterentwicklung des Brauereistandortes (Standortsiche-

rung) unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf die umliegende Wohnbebauung. 

Gleichzeitig soll im Rahmen einer gemischten Bebauung zusätzlicher Wohnraum in ei-

nem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt geschaffen werden.   
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B  Planungsrechtliche Situation  

1.  Ziele der Raumordnung und Landesplanung:  

a) Raumordnung und Landesplanung 

Die Stadt Grafing hat zentralörtliche Funktion als Mittelzentrum. Im Regionalplan ist das 

Planungsgebiet dargestellt als Bereich, der für Siedlungsentwicklung besonders in Be-

tracht kommt. Schutz-, Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete sind nicht betroffen.  

Die verbindlichen Ziele der Raumordnung werden beachtet, insbesondere die Entwick-

lung eines städtebaulich integrierten Gewerbestandortes zur Standortsicherung der 

Brauerei und einer geordneten Nachfolgenutzung auch für den Wohnungsbau von bis-

her teilweise ungenutzten bzw. künftig freiwerdenden Fläche. Damit wird eine Zersiede-

lung der Landschaft verhindert, wie sie mit einer Umsiedlung der Brauerei ansonsten 

verbunden wäre.   
 

b) Einzelhandelsgroßprojekte:  

Planungsziel ist die Standortsicherung der Brauerei „Wildbräu“ durch Erweiterungsmög-

lichkeiten und verbesserte Logistik am Bestandsstandort. Festgesetzt wird dafür ein Ge-

werbegebiet. Mit der allgemeinen Gebietsfestsetzung ist im Rahmen des § 8 BauNVO 

auch eine mögliche Nachfolgenutzung durch andere Gewerbebetriebe zulässig, insbe-

sondere auch durch Einzelhandelsbetriebe.  

 

Mit der Gebietsart als Gewerbegebiet ist zwar ausgeschlossen, dass auch ein raumbe-

deutsamer großflächiger Einzelhandelsbetrieb (über 800 m² Verkaufsfläche) dort zuge-

lassen werden kann (das setzt ein Sonder- oder Kerngebiet voraus, § 11 Abs. 3 BauNVO). 

Großflächiger Einzelhandel kann aber auch durch Agglomeration von mehreren (min-

destens 3) kleinflächigen Einzelhandelsbetreiben entstehen, die in einem räumlich funk-

tionalem Zusammenhang stehen und die damit erheblich überörtlich raumbedeutsam 

sind. Diese Agglomeration steht einem Betrieb i.S.d. § 11 Abs. 3 BauNVO in regionalpla-

nungsrechtlicher Hinsicht aufgrund analoger räumlicher Wirkungen gleich.  

 

Aufgrund der Größe der jeweiligen Bauflächen und den Festsetzungen zum Maß der 

baulichen Nutzung (GR) wäre es trotz der gänzlich anderslautenden städtebaulichen 

Zielesetzung (die Standortsicherung für die Brauerei ist Planungszweck) nicht ausge-

schlossen, dass im Plangebiet auch großflächiger Einzelhandel entsteht.   

 

Besondere Festsetzungen sind gegen diesen Eventualfall aber nicht geboten. So ist Gra-

fing aufgrund seiner zentralörtlichen Funktion für die Ausweisung von Einzelhandelsgroß-

projekten grundsätzlich geeignet (B II 1.2.1.2 Absatz 1 LEP). Es würde sich auch um einen 

städtebaulich integrierten Standort gem. LEP Z 5.3.1 handeln.   

 

Der Standort liegt aufgrund seiner kurzen Entfernung sogar günstig zur Innenstadt (vgl. 

zur positiven Wirkung: SO Lebensmittelsupermarkt Leonhardstraße). Verkehrliche oder 

städtebauliche Missstände oder negative Auswirkungen auf die örtliche Versorgungs-

struktur wären ebenfalls nicht erkennbar, da der Standort über die nahegelegene Ost-

umfahrung und die angrenzende Rotter Straße optimal an das örtlich und das überörtli-

che Verkehrsnetz angebunden ist.  

 

Da eine Einzelhandelsnutzung nicht beabsichtigt ist, schließt sich eine Einschätzung hin-

sichtlich der Anforderungen des LEP Z 5.3.1 zur Kaufkraftabschöpfung aus. Auch wenn 

eine solche Nutzung raumbedeutsam wäre (z.B. wegen der Kaufkraftabschöpfungs-

quote), kann diese aber nicht vorsorglich durch gesonderte Festsetzungen auf der 
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Ebene des Bebauungsplanes unterbunden werden. Eine Ermächtigungsgrundlage, eine 

(nicht geplante) möglicherweise entstehende Agglomerationen von vornherein auszu-

schließen, besteht nicht. Solche im Widerspruch zu den Zielen des LEP stehende Vorha-

ben können jedoch im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren verhindert werden. 

So würde eine Häufung zusammenwirkender kleiner Einzelhandelbetriebe dann der Ge-

bietsart „Gewerbegebiet“ widersprechen (vgl. § 11 Abs. 3 BauNVO) und sind dann ge-

mäß § 15 BauNVO unzulässig (vgl. Söfker in EZBK § 11 Rn. 85 ff. BauNVO).  

 

Der Bebauungsplan steht damit nicht im Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung 

und Landesplanung (§ 1 Abs. 4 BauGB), insbesondere hinsichtlich der Erfordernisse an 

den großflächigen Einzelhandel.  

 

2. Flächennutzungsplan  

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Grafing aus dem Jahr 1986 setzt den 

westlichen Teil des Geltungsbereichs als „gemischte Baufläche“ (MI) gemäß § 6 

BauNVO fest. Das Mischgebiet umfasst die Fl.Nrn. 131, 133 und 141 der Gemarkung 

Öxing. Für den östlichen und mittleren Teil des Quartiers setzt der Flächennutzungsplan 

ein Gewerbegebiet fest. Das Gewerbegebiet umfasst die Fl.Nrn. 282, 282/64 und 

282/78 der Gemarkung Öxing. 

 
Abb. 1: FNP Stadt Grafing   

§ 8 Abs. 2 BauGB verlangt, dass Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan ent-

wickelt werden. Das Entwicklungsgebot fordert keine exakte räumliche oder qualita-

tive Übereinstimmung mit dem Flächennutzungsplan, sondern stellt auf eine konkreti-

sierende Fortschreibung der im Flächennutzungsplan ausgedrückten Grundkonzep-

tion ab.  

Diesen Anforderungen entspricht der Bebauungsplan. Räumlich ergeben sich nur mi-

nimale Überschreitungen zwischen aneinandergrenzenden Nutzungsarten im Bereich 
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des Sudhauses, deren Gärtanks in die gemischte Baufläche hineingreifen. Diese gerin-

gen räumlichen Abweichungen im Randbereich liegen fraglos innerhalb der Band-

breite des zulässigen Konkretisierungsrahmens.  

Mit der Festsetzung eines Urbanen Gebietes anstatt eines Mischgebietes ist das Entwick-

lungsgebot auch in qualitativer Hinsicht beachtet. Gemischte Bauflächen sind durch 

Wohnnutzung und gewerbliche Nutzungen geprägt. Insoweit ist das Nutzungsspektrum 

eines urbanen Gebiets mit einem Mischgebiet artverwand und gleichwertig. Die vorge-

sehenen Hauptnutzungsarten, das Wohnen und nicht wesentlich störende Gewerbebe-

triebe, sind in beiden Gebietsarten identisch (§ 6 Abs. 1, § 6a Abs. 1 BauNVO. Die Fest-

setzung eines Urbanen Gebietes liegt damit ebenfalls innerhalb der Bandbreite des zu-

lässigen Konkretisierungsrahmens.  

 

3.  Geltungsbereich  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 97 befindet sich am östlichen Rand der 

Stadt Grafing. Er erstreckt sich von der Thomas-Mayr-Straße im Westen bis zur Bürger-

meister-Schlederer-Straße im Osten. Südlich wird der Geltungsbereich begrenzt durch 

die Rotter Straße, im Norden befindet sich ein Wohngebiet mit einer Reihenhausbe-

bauung. Das Gebiet umfasst folgende Grundstücke: Fl.Nrn. 131, 133, 141 (Bö-

schung/Grünfläche), 281, 282, 282/78, 282/64 (Gehsteig), 289/2 der Gemarkung Öxing 

sowie mit den Fl.Nrn. 145/18 (Rotter Straße) und 281 (Bürgermeister-Schlederer-Straße) 

die örtlichen Verkehrsflächen (§ 30 Abs. 1 BauGB). 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 25.000 m² bzw. ca. 2,5 ha.   

   

Abb. 2: Lageplan Geltungsbereich: Quelle eigene Darstellung ASP   
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3. Verfahren und Rechtsgrundlagen  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 97 erfolgt im Regelverfahren. Ein vereinfach-

tes Verfahren nach §13 BauGB ist ausgeschlossen. Das vereinfachte Verfahren ist be-

schränkt auf die Änderung und Ergänzung eines Bauleitplanes oder auf die Überpla-

nung eines Gebiets i.S.d. § 34 BauGB, vorausgesetzt, die vorhandene Eigenart des Ge-

biets wird nicht wesentlich verändert.  

Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, da im Osten des Geltungsbereiches bisher 

nicht überplante / bebaute Flächen erfasst werden, die im Außenbereich liegen.  

 

Ein beschleunigtes Verfahren nach §13a BauGB ist ebenfalls unzulässig, da der Anwen-

dungsbereich des §13a BauGB auf die Innenentwicklung beschränkt ist. Der Begriff 

Innenbereich bezieht sich dort ausschließlich auf Flächen, die innerhalb eines Sied-

lungsbereichs liegen. Die äußeren Grenzen des Siedlungsbereichs (Siedlungsrand) fal-

len ausdrücklich nicht unter diese Definition und dürfen nicht in den Außenbereich er-

weitert werden. Das wäre hier jedoch der Fall. Der über den Bebauungszusammen-

hang des Brauereigeländes (bebaute Flächen) hinausgehende Bereich bis zur Bürger-

meister-Schlederer-Straße liegt nicht vollständig innerhalb von Siedlungsflächen, son-

dern ist in diesem 110 m langen Abschnitt nach außen hin „offen“. Diese Flächen wer-

den nicht durch die vorhandene Bebauung (Siedlungen) geprägt, sondern durch die 

freie Landschaft; der Bürgermeister-Schlederer-Straße kommt insoweit ebenfalls keine 

trennende Wirkung zu. Das Plangebiet liegt damit nicht mehr innerhalb, sondern am 

Rand des Siedlungszusammenhangs und dient nicht mehr der Innenentwicklung.  

 

      

  



Stadt Grafing b.M. Bebauungsplan Nr. 97 Brauereigelände   

petzenhammer architekten + stadtplaner GmbH  - pater-rupert-mayer-strasse 25 - bad aibling -  

   8  

C  Bestandsaufnahme  

1.   Lage im Ort  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 97 liegt am östlichen Rand der Stadt 

Grafing und umfasst zum größten Teil Grundstücke des Brauereigeländes mit den da-

zugehörigen Betriebsgebäuden und angrenzenden Verkehrsflächen.  

In der näheren Umgebung befinden sich ein kleines Einkaufszentrum mit Supermarkt 

und Drogeriemarkt (Leonhardstraße, ca. 80 m Entfernung), sowie mehrere Restaurants. 

Der historische Stadtkern liegt weniger als fünf Gehminuten westlich des Planungsge-

biets. Auf dem Grundstück selbst befindet sich der Gasthof Heckerkeller und die Brau-

erei Wildbräu. 

Zwei Bushaltestellen (Öxinger Platz und Rotter Straße) sowie der S-Bahnhof Grafing 

Stadt sind fußläufig in unter 15 Minuten erreichbar.  

Das Gelände liegt an der Rotter Straße (Ortsstraße), die neben der Rosenheimer Straße 

die Hauptanbindung zum überörtlichen Straßennetz darstellt. Über die lediglich 150 m 

entfernte „Ostumfahrung“ (St 2080) besteht eine optimale Anbindung an das überre-

gionale Verkehrsnetz, insbesondere an die Bundesstraße 304.  

  

Abb. 3: Luftbild Grafig b.M; Quelle: Vermessungsamt Bayern    
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2.   Topografie  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 97 befindet sich im Osten der Stadt Gra-

fing und liegt auf einer Höhe von ca. 520-521 m ü NN. Das Gelände des ehemaligen 

Brauereiareals weist eine insgesamt nahezu ebene Topografie auf. Im Westen steigt 

das Gelände von der Thomas-Mayr-Straße, deren Niveau bei etwa 516,10  m über Nor-

malnull liegt, bis zur Böschung des Biergartens auf rund 520,45 m ü. NN an. Dieser Ge-

ländesprung von etwa 4,50 m erfolgt auf kurzer Distanz und markiert den höchsten 

Punkt im westlichen Bereich. In Richtung Osten, entlang der ansteigenden Rotter 

Straße, verläuft das Gelände wieder zunehmend eben, sodass die Geländekante bis 

zur ersten Einfahrt auf das Grundstück ein ausgeglichenes Niveau erreicht. Die Topo-

grafie ermöglicht damit eine natürliche Einbindung in die umliegende Bebauungsstruk-

tur im Osten bei gleichzeitig klar wahrnehmbarer Höhendifferenz im westlichen Grund-

stücksbereich.  

  

3.  Gebietscharakter  

Das Planungsgebiet ist heute bereits zu großen Teilen bebaut; hier finden sich Betriebs-

gebäude der Brauerei Wildbräu sowie der Gasthof „Heckerkeller“ mit Biergarten. Im 

östlichen Einfahrtsbereich, nahe dem Verwaltungsgebäude der Brauerei, wird ein Ge-

bäude geringer Größe vom Bayerischen Rote Kreuz (BRK) genutzt (Rettungswache).   

Aufgrund der Größe des zusammenhängenden Brauereigeländes (ca. 2 ha) und der 

Einheitlichkeit des dortigen Nutzungsspektrums (nur Gewerbebetriebe i,S.d. § 8 

BauNVO) sowie auch des von der kleinteiligen Umgebung sich absetzenden Bauvolu-

mens handelt es sich um ein funktional eigenständiges (Bau)Gebiet gemäß § 34 Abs. 

2 BauGB, hier einem faktischen Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO).  

Nördlich davon liegt eine Reihenhaus-Siedlung, die im östlichen Bereich durch weitläu-

fige Gärten und eine Grünzäsur vom Brauereigelände getrennt sind und im westlichen 

Bereich relativ nahe an das Brauereigelände heranrückt.    

Im Osten grenzt der Geltungsbereich an der Bürgermeister-Schlederer-Straße an, einer 

bisher nur knapp 4,8 m breiten Anliegerstraße. Der an der Ostseite der Bürgermeister-

Schlederer-Straße bestehende Gehweg ist ein Provisorium. Nachdem jetzt (2025) der 

Grunderwerb gelungen ist, wird die Straße auf eine Breite von 6 m (Fahrbahn) und 

einseitigem Gehweg (2 m) ausgebaut (Abschluss der Bauarbeiten 10/2026). Diese 

Straße soll die Funktion einer Haupterschließungsstraße erhalten und wird im Norden 

zur abknickenden Vorfahrtsstraße mit der äußeren Kapellenstraße umgebaut. Zur Ent-

lastung des Schulzentrums (innere Kapellenstraße) soll die Bürgermeister-Schlederer-

Straße eine leistungsfähigen Straßenanbindung der äußeren Kapellenstraße schaffen. 

Das ermöglicht auch die Errichtung einer Betriebszufahrt zum Brauereigelände an der 

künftig dafür ausgebauten Bürgermeister-Schlederer-Straße.  

Im westlichen Bereich an der Thomas-Mayr-Straße finden sich Wohnen und Arbeiten, 

sowie kleinere Gewerbebetriebe und eine Boulderhalle. Es handelt sich dort um einen 

Gemengelage i.S.d. § 34 Abs. 1 BauGB. Die St. Ägidius Kirche (eingetragenes Baudenk-

mal) mit Friedhof, Kirchplatz und Pfarramt liegt nur eine Häuserzeile entfernt.    
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Die südlich der Rotter Straße dem Gewerbegebiet gegenüberliegende Siedlung ist  

hauptsächlich mit Wohnen geprägt. Dabei ist aber die Bestimmung der Gebietsart im 

unmittelbar gegenüberliegenden Teilquartier nicht eindeutig. So befindet sich im An-

wesen Rotter Straße 24 ½ eine Werkstatt für einen Handwerksbetrieb (Maler- und Ver-

golderwerkstatt). Auch das Kirchengebäude („Adventisten“) – wenn auch in Wohn-

gebieten zulässig – prägt die Bebauung. Vor allem ist es aber der dort noch beste-

hende Landwirtschaftsbetrieb (Tegernauer Straße 5), der das Gebietsgepräge beein-

flusst. Erwähnenswert ist noch die Tankstelle, die 40 m südöstlich des Planungsgebietes 

liegt. Anlässlich der Genehmigung der Tankstelle hat das Bundesverwaltungsgericht 

(Urteil vom 25.07.1989, M16K89.1341) die Eigenart der Umgebungsbebauung als Ge-

mengelage beurteilt. Die Tankstelle (Größe, Frequenz) selbst dürfte ungeachtet dessen 

auch heute noch einer ausnahmsweisen Zulassung nach § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO und 

damit einer Einordnung als Allgemeines Wohngebiet entgegenstehen.  

Es spricht Vieles dafür, dass zumindest die 1. Baureihe südlich der Rotter Straße als Ge-

mengelage beurteilt werden muss. 

4.  Bestandsgebäude  

Das Planungsgebiet umfasst die Gewerbebauten der Brauerei Wildbräu. Im Westen 

befinden sich aktuell eine Lagerhalle (Baufenster 1), sowie der Gasthof Heckerkeller 

(Baufenster 2) mit Betriebsleiterwohnung und Lagergebäude (Tenne). In der Mitte des 

Geltungsbereichs befinden sich das Sudhaus (Baufenster 3) und die Füllerei (Baufenster 

4) der Brauerei, sowie ein kleiner Kiosk mit angrenzendem LKW-Unterstand südlich der 

Füllerei, direkt an der Rotter Straße (Baufenster 5). Im Osten liegt ein weiteres Lagerge-

bäude (Baufenster 7), sowie eine Lagerfläche (Freifläche) und ein Bürogebäude (Bau-

fenster 6).  

 
Abb. 4: Lageplan; Quelle: Vermessungsamt Bayern, Sept. 2025  

Hinsichtlich der baulichen Höhe ergibt die Bestandsbebauung ein sehr heterogenes 

Bild. Die Wandhöhen der Gebäude 1 und 2 sind zwar mit 7,20 m bzw. 7,14 m relativ 

ähnlich, doch die Wandhöhen der übrigen Gebäude im Planungsgebiet unterschei-



Stadt Grafing b.M. Bebauungsplan Nr. 97 Brauereigelände   

petzenhammer architekten + stadtplaner GmbH  - pater-rupert-mayer-strasse 25 - bad aibling -  

   11  

den sich, aufgrund der unterschiedlichen Nutzung und den damit verbundenen An-

forderungen stark. So befindet sich einerseits ein Kiosk mit einer Höhe von 2,18 m auf 

dem Gelände, andererseits auch der Turm des Sudhauses mit einer Wandhöhe von 

16,60 m. Die Wandhöhen der übrigen Gebäude liegen dazwischen.  

 
Abb. 5; Quelle: Vermessungsamt Bayern, Luftbild Sept. 2025  

Die Ausrichtung der Gebäude ist ebenfalls nicht einheitlich. So sind etwa die Gebäude 

1, 2 und 7 eher mit Ost-West-Ausrichtung erbaut, die Füllerei im Zentrum des Planungs-

gebiets eher in Nord-Süd-Ausrichtung.  

Vorherrschende Dachformen ist das flach geneigte Satteldach. Lediglich der Turm des 

Sudhauses und die Füllerei weichen davon mit einem steilen Pultdach (ca. 25 Grad 

DN) und einem flach geneigten Walmdach (ca. 10-15 Grad DN) ab.  

 

Die Satteldächer sind in Ost-West-Richtung orientiert, das Walmdach in Nord-Süd-Rich-

tung. Die Dächer sind vorwiegend mit rotbraunen oder dunkelgrauen Dachpfannen 

eingedeckt, oder in grauem Dachblech. Auf dem Großteil der Dachflächen befinden 

sich Solar- bzw. Photovoltaikanlagen.   

 

5.  Versiegelung im Bestand  

Das Planungsgebiet ist v.a. im Westen und im Zentrum bereits zu großen Teilen versie-

gelt. Am westlichen Rand des Planungsgebiets befindet sich derzeit ein schmaler Grün-

streifen (Böschung). Im Osten des Geltungsbereichs, in Richtung Ortsrand, befindet 

eine größere Grünfläche (liegt teilweise im Außenbereich) mit einer Baumreihe im Nor-

den.   
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Bestand:  

GRZ I Gesamtes Areal Bestand 

Grundstücksgröße  (gesamtes Areal)          =      22.560 m²  

      

Baufenster           GR max. 

Baufenster 1   Lager        =  815 m²  

Baufenster 2   Heckerkeller (Gaststätte / Wirtschaftsteil)   =  610 m²  

Baufenster 3   Sudhaus      =  685 m²  

Baufenster 4  Füllerei      =       1.905 m²  

Baufenster 5  Kiosk       =  170 m²  

Baufenster 6   Büro       =  275 m²  

Baufenster 7  Lager / Leergut      =          916 m²  

           =       5.406 m²  
 

GRZ I  5.406 m² / 22.560 m²      =          0,24 

 

 

GRZ II Gesamtes Areal Bestand  

 

Grünfläche Bestand ca.       =       8.300 m²  

Versiegelte Fläche =     22.560 - 8.330      =     14.260 m²  

 

GRZ II  14.260 m² / 22.560 m²      =          0,63 

 

Im Bestand werden durch die Gebäude (GRZ I) auf einer Grundfläche (Fl.Nr. 141, Fl.Nr. 

131, 133, Fl.Nr. 282, und Fl.Nr. 282/78) von ca. 5406 m² versiegelt. Das entspricht einer 

GRZ I von 0,24. § 17 BauNVO sieht für Gewerbegebiete und Urbane Gebiete einen 

Orientierungswert von max. 0,8 vor, der hier deutlich unterschritten ist.  

Des Weiteren sind nach §19 Abs. 4 BauNVO Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahr-

ten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO hinzuzurechnen. Durch die entspre-

chenden Flächen (ca. 14.260 qm versiegelt) ergibt sich eine GRZ II (Summenmaß) von 

0,63.    

Die niedrige GRZ im Bestand ergibt sich hauptsächlich durch den umlaufenden Grün-

streifen im nördlichen, westlichen und zum Teil auch am südlichen Grundstücksrand 

und die große Grünfläche (Außenbereich) im östlichen Bereich, die ca. 4.700 m² um-

fasst.  

6. Bodenverhältnisse  

Laut der digitalen geologischen Karte des Umweltatlas Bayern besteht der Untergrund 

des Planungsgebiets vorherrschend aus hochwürmzeitlichem Schmelzwasserschotter. 

Ein schmaler Streifen im Westen, an der Thomas-Mayr-Straße, weist eine polygeneti-

sche Talfüllung (pleistozän bis holozän) auf.  

Die Angaben aus den Übersichtskarten sind als Orientierungswerte zu betrachten, da 

es sich hier um die allgemeine Betrachtung großflächiger Gebiete handelt und die 
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Angaben im lokalen Einzelfall abweichen können. Eine geologische Bodenuntersu-

chung oder Baugrunderkundung hat nicht stattgefunden. Da die Flächen bereits 

überbaut sind, ist grundsätzlich von einer Bebaubarkeit der Böden auszugehen. Inso-

weit besteht kein Ermittlungsbedarf.  

 

Abb. 6; Quelle: BayernAtlas; Sept. 2025  

 

7.  Denkmäler  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 97 sind laut Denkmalliste des Bayerischen 

Landesamtes für Denkmalpflege (Stand: September 2025) keine Bau- und Bodendenk-

mäler, sowie geschützte Ensemble innerhalb des Geltungsbereichs verzeichnet.   

Westlich des Brauereigeländes, außerhalb des Geltungsbereichs, in der Rotter Str. 11, 

befindet sich das Wohn- und Geschäftshaus des Mühlen- und Maschinenbauers Josef 

Stürzer, ein zweigeschossiger Putzbau mit Kniestock und Satteldach, giebelseitiger 

Laube und Figurennische mit hl. Joseph und Krangaube, bez. 1899 (D-1-75-122-64).   

Sowie die Kath. Pfarrkirche St. Ägidius mit barockem Saalbau, einem Leichenhaus und 

einer Aussegnungshalle am Kirchplatz 5 (D-1-75-122-11).  

Sollten im Rahmen der Erdarbeiten Bodendenkmäler zu Tage treten, müssen diese un-

verzüglich der Denkmalschutzbehörde gemeldet werden (Art. 8 Abs. 1 BayDSchG) .  

  

8.  Altlasten  

Aufgrund der historischen Nutzung besteht kein Altlastenverdacht. Sollten Altlasten zu 

Tage treten, sind diese zu beproben und ordnungsgemäß zu entsorgen.  
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D  Planungsziele  

1. Städtebauliche Ziele  

• Neustrukturierung des Gebiets für eine zukunftsfähige Entwicklung des Brau-

ereistandortes  

• Schaffung von Wohnraum in einem Gebiet mit angespanntem Wohnungs-

markt  

• Geordnete, maßstäbliche Erweiterung des Gewerbegebietes auf dem eige-

nen Grundstück  

 

2. Ziele der Verkehrsplanung und Grünordnung  

• Schutz und Ausbau des umlaufenden Grüngürtels durch Anpflanzungen zum 

Zweck der Absorption von CO2 und Verbesserung des Kleinklimas  

• Erhaltung des „Biergartens“ mit ortsbildprägenden Großbäumen 

• Festsetzung einer versickerungsfähigen Befestigung von Stellplätzen und   

• Schaffen von ausreichend Stellplätzen   

• Schaffen einer neuen Zufahrt im Osten über die Bürgermeister-Schlederer-

Straße (nach Ausbau 2026 mit Funktion als Haupterschließungsstraße).   

• Behutsame Einbindung der Erweiterung des Planungsgebietes in die umge-

benden Strukturen  
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E  Planungskonzept  

1. Allgemeines - Städtebauliche Ziele  

Hauptziel ist die Standortsicherung- und Erweiterung der Wildbräu-Brauerei. Aufgrund 

der Lage in unmittelbarer Nähe zu Wohnsiedlungen wird das Emissionsverhalten (Lärm) 

zum Schutz der Wohnruhe beschränkt.   

Bei der Brauerei handelt es sich um einen nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-

trieb. Eine sachgerechte Orientierung hinsichtlich der Einordnung als „erheblich beläs-

tigend“ und der Abgrenzung zum wesentlich störenden Betrieb bieten die Immissions-

schutzgesetze. Für Betriebsarten, die der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-

pflicht unterfallen, kann dafür auf die nach dem Störgrad ausgerichtete Differenzie-

rung in der Anlage 1 der 4.BImSchV zurückgegriffen werden. Die dort in der Spalte 1 

dem förmlichen Genehmigungsverfahren unterworfenen Betriebe sind regelmäßig als 

wesentlich störende Betriebe anzusehen, die Gewerbegebieten zugewiesen sind. Die 

dem vereinfachten Genehmigungsverfahren unterliegenden Betriebe sind als nicht 

wesentlich störende Gewerbebetriebe einzuordnen (typisierende Betrachtungsweise) 

und in Gewerbegebieten zulässig.  

Die Brauerei Wildbräu mit einem Bierausstoß von täglich ca. 57 Hektoliter unterschreitet 

den Prüfwert von 200 Hektoliter, ab dem nach Nr. 7.27 der Anlage 1 der 4. BImschV 

eine Brauerei der BImSchG-Genehmigung im vereinfachten Verfahren unterfällt. Da 

der Betrieb auch keine untypischen Merkmale aufweist, ist er als nicht wesentlich stö-

render Gewerbebetrieb nach § 8 BauNVO anzusehen. Die bestehenden Brauereiflä-

chen und die Erweiterungsfläche im Osten sind damit im festgesetzten Gewerbege-

biet zulässig.   

Die durch die (aus logistischen Gründen) zu versetzende Lagerhalle freiwerdenden Flä-

chen im westlichen Teilgebiet und das Gelände des „Heckerkeller“ werden als Urba-

nes Gebiet festgesetzt (§ 6a BauNVO). Dort kann dann auch eine Durchmischung mit 

Wohnungen erfolgen für die Deckung des dringenden Wohnraumbedarfes. 

Aufgrund der massiven Lärmbelastung an der Rotter-Straße (siehe Immissionsschutz) 

wird angestrebt, die zulässige Wohnnutzung auf den Neubau eines Mehrfamilienhau-

ses am bisherigen Standort der Lagerhalle zu konzentrieren. Dieses nördliche Baufeld 

wird durch den Heckerkeller vom Verkehrslärm wirksam abgeschirmt.  

Der konkrete Standort des Bauraums 1 geht auf statische Gründe zurück. Er wird exakt 

über dem historischen „Eiskeller“ positioniert, der an dieser Stelle zur Lastaufnahme ge-

eignet ist. Eine Beseitigung des Eiskellers ist schlichtweg mit einem wirtschaftlich vertret-

baren Aufwand nicht leistbar. Die damit bestehenden Zwänge (Verzicht auf eine Tief-

garage, genaue Positionsbestimmung der darüber liegenden Bebauung) sind städte-

baulich nachteilig, aber hinzunehmen.   

Diese Anforderungen führen dann zu einem sehr kurzen Gebäudeabstand zum Bau-

raum 2, obwohl ein weiteres Abrücken nach Norden (Bauraum 1) auf den ersten Blick 

naheliegend wäre. Da die Errichtung einer Tiefgarage ausscheidet, muss der Stellplatz-

nachweis durch offene Stellplätze nachgewiesen werden. Auch Rücksichtnahme auf 
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die Wohnruhe und der Erhaltung von Freiflächen (Wohnqualität) werden die Stell-

plätze auf das benachbarte Gewerbegebiet verwiesen. Lediglich 7 Stellplätze sind im 

Urbanen Gebiet zulässig und dafür gesondert festgesetzt.  

  

 2.  Gebietscharakter / Art der Nutzung  

Im Geltungsbereich sind zwei Arten baulicher Nutzung geplant.   

Im westlichen Teil des Planungsgebiets wird ein urbanes Gebiet (MU) festgesetzt. Das 

urbane Gebiet umfasst die Flurnummern 131 und 141, sowie den Großteil der Flurnum-

mer 133. Im Urbanen Gebiet (MU) sind folgende Nutzungen zulässig: Wohngebäude, 

Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe und Anlagen 

für Verwaltungen sowie für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.    

Die Stadt stellt den Bebauungsplan zur Stärkung der ortsansässigen Wirtschaft und kon-

kret zur Standortsicherung des Brauereibetriebes auf. Vergnügungsstätten und Tank-

stellen , sowie Anlagen für kirchliche und sportliche Flächen werden an diesem Stand-

ort für städtebaulich unverträglich angesehen und nach § 1 Abs. 6 BauNVO ausge-

schlossen.  

Des Weiteren kann in einem urbanen Gebiet eine bestimmte Quote für Wohn- bzw. 

Gewerbenutzung festgelegt werden. Für eine entsprechende Festsetzung besteht ein 

besonderes städtebauliches Interesse, um die angemessene Durchmischung zu ge-

währleisten. Nach § 1 Nr. 5 sind im urbanen Gebiet mindestens 1.400 m² Geschossflä-

che für gewerbliche Nutzungen (§6a Abs. 2 Nr. 2 - 5 BauNVO) zu verwenden. Das ent-

spricht ca. 45 % der insgesamt zulässigen GRZ und entspricht der zulässigen Geschoss-

fläche des Bauraums 2. Damit ist es möglich, die gewerbliche Nutzung sogar vollstän-

dig im Bauraum 2 umzusetzen, der aufgrund der starken Lärmvorbelastung neben der 

vorhandenen Gaststätte vorrangig gewerblich genutzt werden soll.  

Auch die in den durchmischten Gebietsteilen der Stadt Grafing typische Anordnung 

der Wohnnutzung in den Obergeschossen (sog. Ladengebiete) kann im urbanen Ge-

biet gemäß § 6a Abs. 4 Nr. 1 BauNVO bestimmt werden. Hierzu wird eine Wohnnutzung 

im Erdgeschoss von Bauraum 2 ausdrücklich ausgeschlossen, zumal auch die Lärmbe-

lastung für eine Wohnnutzung dort unvertretbar wäre, sei es aus dem öffentlichen Ver-

kehrsflächen oder der Stellplätze auf dem Baugrundstück selbst.  

In der Folge dieser Regelung wird sich eine Wohnnutzung auf den Bauraum 1 (2. Bau-

reihe) konzentrieren, vorausgesetzt die dortige Lagerhalle wird wie geplant beseitigt.  

Im östlichen Teil des Planungsgebiets wird ein Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO 

festgesetzt. Das entspricht sowohl der jetzigen Eigenart der baulichen Nutzung (fakti-

sches Gewerbegebiet), als auch den Darstellungen des Flächennutzungsplans. Das 

Gewerbegebiet umfasst die Flurnummern 282, 282/64 und 282/78, sowie einen kleinen 

Teil der Flurnummer 133, auf der weitere Gärtanks der Brauerei geplant sind.  
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Im Gewerbegebiet sind Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser und öffentliche Be-

triebe, einschließlich Anlagen für Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie. so-

wie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude zulässig. Ausnahmsweise können fol-

gende Nutzungen zugelassen werden:   

- Lagerplätze,  

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 

 

Nicht zulässig sind:  

 

- Tankstellen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 

- Anlagen für soziale Zwecke mit wohnähnlicher Nutzung i. S.d. § 8 Abs. 3 Nr. 2 

BauNVO (wie Flüchtlingsunterkünfte)   

- Vergnügungsstätten nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO  

 

Für betriebliche Wohnungen und wohnähnliche Nutzungen für soziale Zwecke werden 

ausreichend neue Wohnbauflächen im räumlich benachbarten Urbanen Gebiet ge-

schaffen Damit besteht kein Bedarf mehr, dafür auch gewerbliche Bauflächen zu ver-

wenden. Durch die räumlich Trennung werden städtebauliche Spannungen vermie-

den, die für wohnähnliche Nutzungen innerhalb von Gewerbeflächen häufig entste-

hen. 

 

Da hier ein Angebotsbebauungsplan aufgestellt wird, schafft die Festsetzung auch die 

Grundlagen für eine evtl. Nachfolgenutzung. Auch wenn es erklärtes Planungsziel ist, 

den Brauereistandort durch Möglichkeiten der Umstrukturierung und Erweiterung zu si-

chern, wären im Rahmen der gesetzlichen Gebietstypik (§ 8 BauNVO) auch andere 

dort zulässige oder ausnahmsweise zulässige Nutzungsarten möglich. Vergnügungs-

stätten und Tankstellen werden deshalb vorsorglich ausgeschlossen, da diese Nut-

zungsarten im Nahbereich zu der umliegend vorherrschenden Wohnbebauung nicht 

umgebungsverträglich sind. 

  

3. Maß der Nutzung   

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 9 Abs. 1 BauGB i.V. m. § 16 Abs. 2, 3 

und 6 BauNVO für den Geltungsbereich durch Festsetzung der maximal zulässigen 

Grundfläche GR (mit Überschreitungsregelung als Ausnahme) und der maximal zuläs-

sigen Wandhöhe bestimmt. Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse ist damit hier 

verzichtbar und im Gewerbebau aufgrund der dort unterschiedlichen Geschosshöhen 

ohnehin nicht sachgerecht.  

Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange wie zum Beispiel das Orts- und Landschafts-

bild oder von Baudenkmälern wird durch die Höhenfestsetzung ausgeschlossen.   

  

3.1 Zulässige Grundfläche (GR) und Grundflächenzahl (GRZ)   

   

Für die geplante Bebauung innerhalb des Planungsgebiets wird das Maß der Nutzung 

durch Festsetzung der zulässigen Grundfläche GR bestimmt. Die Orientierungswerte 

gemäß § 17 BauNVO werden eingehalten.   
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Die zulässige Grundflächenzahl GRZ stellt nach § 19 Abs. 1 BauNVO das Verhältnis der 

zulässigen überbaubaren Grundfläche GR zur Baugrundstücksfläche (sog. Bauland) 

dar. Die zulässige GR stellt dabei gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ein, jeweils auf das Bau-

grundstück bezogenes Summenmaß für alle baulichen Anlagen dar, die auf das Maß 

der baulichen Nutzung anzurechnen sind.   

  

Insgesamt erhöht sich im Vergleich zum Baubestand die Grundfläche GR (nur Ge-

bäude) von 5406 m² auf 8.395 m².  

 
Bezogen auf die Grundflächenzahl als Verhältniszahl erhöht sich die GRZ von 0,24 (Be-

stand) auf eine GRZ neu von 0,48, was immer noch deutlich unter dem Orientierungs-

wert der BauNVO liegt. Trotz der großen Baufelder kann die Versiegelung (GRZ I) durch 

den umlaufenden Grüngürtel für ein Gewerbegebiet verträglich gehalten werden.  

  

Überschreitungsregelungen nach § 16 Abs. 6 BauNVO:  

 

Urbanes Gebiet:  

Die festgesetzte absolute Grundfläche je Bauraum darf – beschränkt auf den Bauraum 

B1 und B2 - durch erdgeschossige Terrassen und durch Balkone bis zu max. 20 v.H. 

überschritten werden. So ist auch eine Überschreitung der Baugrenze für beide Bau-

teile (Balkone und Terrassen) zulässig, was in § 3 Nr. 2 genauer definiert wird. Die Über-

schreitungsmöglichkeiten sollen eine möglichst große Flexibilität bei der Gestaltung der 

Außenräume bieten. Im Rahmen der Ausnahmeentscheidung kann ein bauliches 

Übermaß oder gestalterische Fehlgriffe bei Balkonanbauten vermieden werden. Über-

einanderliegende An-/Vorbauten werden bei der Berechnung (20 v.H.) jeweils geson-

dert herangezogen.  

  

Gewerbegebiet:   

Maßgeblich für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche nach § 19 Abs. 1 BauNVO (GRZ 

I) sind nicht nur Gebäude, sondern alle baulichen Anlagen, die das Baugrundstück über-

decken, somit auch befestigte Lagerflächen oder LKW-Abstellflächen. Diese Hauptan-

lagen sind nur im Umfang der GRZ gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO zulässig (GRZ I).  

Der Bebauungsplan trifft dafür gesonderte Festsetzungen für die im Brauereibetrieb un-

verzichtbaren Lagerflächen / LKW-Abstellflächen durch Überschreitungsregelungen für 

die GRZ (gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO) und korrespondierend dazu auch für die Bau-

räume (vgl. dazu unten Nr. 3.2).  

Anrechnungsanlagen:  

Zur Gewährleistung einer entsprechenden Grundstücksnutzung darf die rechnerisch 

maximal zulässige GR gemäß §19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO durch die Grundflächen der 

in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen (Erschließung, Stellplätze, Neben-

anlagen, etc.) in begrenztem Maß (bis 0,80) überschritten werden.  

  

 

 

 



Stadt Grafing b.M. Bebauungsplan Nr. 97 Brauereigelände   

petzenhammer architekten + stadtplaner GmbH  - pater-rupert-mayer-strasse 25 - bad aibling -  

   19  

GRZ I Gesamt (Neu) 

Grundstücksgröße im Bauland            =      22.560 m²  

./. Grünfläche*: „Biergarten“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)    =   360 m²       

Grundstücksfläche i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO    =      22.200 m²              
* die sonstigen Grünflächen werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB festgesetzt zur Erhaltung / Entwick-

lung einer Randeingrünung. Diesen Grünflächen kommt - in Abgrenzung zu den Grünflächen i.S.d.§ 9 Abs. 

1 Nr. 15 BauGB - keine eigene städtebauliche Funktion zukommt. Diese Grünflächen sind damit Bestanteil 

des Baulands und werden bei der GRZ-Ermittlung nicht in Abzug gebracht)  
 

      

Baufenster           GR max. 

Baufenster 1   Bauraum (mögliches Wohngebäude)   =  805 m²  

Baufenster 2   Heckerkeller (Gaststätte / Wirtschaftsteil)   =  710 m²  

Baufenster 3   Sudhaus      =  770 m²  

Baufenster 4  Füllerei      =       2.200 m²  

Baufenster 5  Kiosk       =  310 m²  

Baufenster 6   Büro / Betriebsleiterhaus     =  260 m²  

Baufenster 7  Lager / Leergut      =       1.900 m²  

Baufenster 8   Lager / Werkstatt      =       1.645 m²  

           =       8.600 m²  

 

Überschreitungsregelungen:         GR max 

 Terrassen und Balkone für Bauraum 1 und 2   (20 v.H)    =  300 m²  

Offene Lager / Abstellplätze - 20 v.H der zulässigen GRZ I:   =       1.720 m²  

 

Zulässige Grundfläche – Gesamt:      =     10.620 m²  

GRZ I  10.620 m²  /  22.200 m²      =          0,48   

 
GRZ II Gesamt (Neu) 

Kappungsgrenze GRZ 0,8  (§ 19 Abs. 4 BauNVO)     =     17.760 m²  

 

Vergleich mit bebaubaren / nicht überbaubaren Flächen nach Planzeichnung:  

Grundstücksgröße  im Bauland            =      22.560 m²  

./. Grünflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, und Nr. 25 BauGB)    =        5.060 m²  

Maximal mögliche Fläche für bauliche Anlagen (Gesamtversiegelung) :  =      17.500 m²  

 

3.2 Baugrenze / Baulinien  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden für das Planungsstandgebiet gemäß 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB durch Baugrenzen und Baulinien gemäß § 23 Absatz 2 und 3 

BauNVO festgesetzt.  

Urbanes Gebiet  

Die Lage von Baufenster 1 wurde in Abstimmung mit dem Bauherren und dessen 

Tragwerksplanern exakt auf den Außenwänden des historischen Kellers positioniert, 

wohlwissend, dass eine Verschiebung in nördlicher Richtung mehr Gartenfläche für 

die Bewohner und mehr Aufenthaltsqualität bedeutet hätte.  

Eine Überschreitung der Baugrenze im Baufeld 1 und 2 über § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 

hinaus, kann für Balkone und Terrassen unter bestimmten Voraussetzungen und Grö-
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ßen zugelassen werden (Ausnahmevorbehalt). Hierdurch wird der Gestaltung des Au-

ßenraums für eine Wohnnutzung sowie einer möglichen Überschreitung der GR von 

20%, Rechnung getragen.    

 

Gewerbegebiet:  

Um einen größtmöglichen Planungsspielraum zu gewährleisten, war anfänglich für das 

östliche Gebiet ein zusammenhängender Bauraum definiert.  

Der Brauereibetrieb ist in besonderem Maß auf offene Lagerflächen / LKW-Abstellflä-

chen angewiesen. Nach der Rechtsprechung (BVerwG 07.06.2001, 4C1.01) gelten die 

Festsetzungen der überbaubaren Grundstücksflächen (über den Wortlaut hinaus) nicht 

nur für Gebäude, sondern für alle bauliche (Haupt)Anlagen. Aus diesem Grunde wurde 

anfänglich ein Bauraum festgelegt, der auch die vorhandenen / möglichen offenen La-

gerflächen erfasst hat.  

 
Abb. 7; Darstellung Planzeichnung; eigene Darstellung ASP, Dez 25 

Diese Festsetzung hätte es aber auch möglich gemacht, dass innerhalb dieser Flächen 

nicht nur die unterstellten Lagerflächen, sondern auch Gebäude (z.B. überdachte La-

gerplätze) entstehen. Eine Bebauung diesen Umfangs gilt es zu verhindern. Das gilt in 

besonderem Maße auch für eine zu bedenkende Nachfolgenutzung anderer Art.  

 

Es wurde deshalb der Bauraum auf die vorhandenen bzw. geplanten Gebäude (mit 

Erweiterungsmöglichkeiten) festgesetzt. Der „Innenhof“ (Lagerfläche) wurde von der 

Festsetzung als Bauraum ausgenommen. Die Erweiterungsflächen wurden im Süden 

(zwischen Büro und Werkstatt) so festgesetzt, dass damit eine geschlossene Randbe-

bauung zur Abschirmung des Innenhofs entstehen kann (baulicher Lärmschutz).  

 

Der Bebauungsplan trifft dann gesonderte Festsetzungen für die Lagerflächen / LKW-

Abstellflächen durch Überschreitungsregelungen für die Bauräume (§ 23 Abs. 3 Satz 3 
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BauNVO) und korrespondierend dazu auch für die GRZ (gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO). 

Dass die Zulassung von weiteren Ausnahmen nach § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO („weitere 

nach Art und Ausmaß bestimmte Ausnahmen“) nicht nur für Gebäudeteile, sondern 

auch für Gebäude / bauliche Anlagen aller Art möglich ist, ist mittlerweile geklärt (vgl. 

OVG Schleswig Urteil vom 01.12.2022 mit weiteren Nachweisen). 

 

3.3 zulässige Höhenentwicklung   

Notwendige Abstandsflächen, Belichtung und Besonnung, der Maßstab der umliegen-

den Bebauung, die Wahrung des Gebietscharakters sowie die harmonische Einbin-

dung in die vorhandene Topographie und Ortsrandlage sind bestimmend für die zu-

lässige Höhenentwicklung.  

Die Wandhöhen werden definiert über die Oberkante Fertigfußboden des Erdgeschos-

ses (OK FFB EG) sowie über die in der Planzeichnung festgesetzte maximale Wandhöhe 

(WH) in Metern. Die OKFFB darf maximal 0,30 m über dem gewachsenen Gelände 

liegen, welches durch Höhenpunkte (Geländepunkte) in der Planzeichnung definiert 

ist (Zur Zulässigkeit der Festsetzung des unteren Bezugspunkte durch „Geländepunkte“: 

Petz in K/R/S, Rn 4 zu § 18 BauNVO)  

Die im Bebauungsplan festgesetzten Wandhöhen sind somit unveränderlich und ein-

deutig für die einzelnen Bauräume definiert, unter Berücksichtigung des Bestands und 

der vorliegenden Planung. Die stark unterschiedlichen maximal zulässigen Wandhö-

hen im Planungsgebiet gründen auf der unterschiedlichen Nutzung der einzelnen Ge-

bäude und den damit verbundenen Anforderungen.  

Bei den Bestandgebäuden wurden die bestehenden Höhen, die von einem Vermes-

sungsbüro ermittelt wurden, mit Toleranzzuschlag (ca. 20 cm) für eine nachträgliche 

Dämmung übernommen. Die Erweiterungsmöglichkeiten im Baufeld 6-8 orientieren 

sich an den bestehenden Gebäuden mit einer Wandhöhe von 6,30 m. Die Wandhöhe 

des geplanten Wohnungsbaus in Baufenster 1 hat mit 7,50 m die gleiche Wandhöhe 

wie das parallel davon liegende Berufenster 2 mit dem bestehenden Heckerkeller.    

Aufgrund dieser Festsetzungen entstehen im MU nur Gebäude mit max. 2 Vollgeschos-

sen (und einem ausbaufähigem Dachgeschoss ohne Vollgeschosseigenschaft.
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Abb. 8; Foto von der Rotter Straße in Richtung Norden; Quelle: ASP Sept. 2025  

 

Bei der Festsetzung des Pultdaches vom Sudhaus wird in der Planzeichnung sowohl die 

traufseitige Wandhöhe als auch die firstseitige Wandhöhe festgesetzt, um den Bestand 

zu erfassen.    

4. Bauliche Gestaltung (Gebäude) 

Bei der Festsetzung zur baulichen Gestaltung wurden lediglich drei Punkte, die Dach-

form, die solare Nutzung von Dachflächen und die Begrünung von Flachdächern auf-

genommen, da es sich bei den meisten Baufenstern um bereits bestehende Gebäude 

handelt. Die festgesetzte Dachform und Dachneigung des Neubaus Baufenster 1 (Sat-

teldächer) orientiert sich mit einem Satteldach mit 18-26 Grad Dachneigung an der 

angrenzenden Bebauung. Da das Gebäude der Werkstatt auf dem Gelände umge-

setzt werden soll (Verlagerung in das GE neu), wurde hier die entsprechende Dach-

form und Dachneigung des Bestandes (Satteldach, DN 10-18 Grad) übernommen.   

Um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken ist auf Dächern unter 5 Grad Neigung eine 

Dachbegrünung mit Pflanzliste festgesetzt. Die Festsetzung zur Dachbegrünung gilt zur 

Förderung erneuerbarer Energien nicht in Bereichen von Photovoltaikanlagen und 

Sonnenkollektoren.     

So sind aus ortsgestalterischen und energetischen Gründen auch Dacheinschnitte und 

Dachaufbauten (auch Quergiebel und Dachgauben unzulässig. §4 bleibt unberührt. 

Ausnahmen können zugelassen werden für technisch notwendige Dachaufbauten 

(z.B. Aufzugsüberfahrten)  

 

5.  Werbeanlagen  

Generelle Einschränkungen und Verbote von Werbeanlagen aufgrund von Ortsvor-

schriften gemäß Art. 81 BayBO sind aus verfassungsrechtlichen Gründen (Berufsfreiheit, 

Recht am eingerichteten / ausgeübten Gewerbebetrieb) jedenfalls in Gewerbege-

bieten nicht zulässig. Aus diesem Grunde nimmt die örtliche Werbeanlagensatzung 

auch Gewerbegebiete vom Anwendungsbereich aus. 
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Auch durch Bebauungsplan können individuelle (gebietsbezogene) Festsetzungen nur 

dann getroffen werden, wenn besondere ortsgestalterische Gründe bestehen (Ver-

hältnismäßigkeit). Hier ist das Grundrecht auf Eigentum und der Gewerbefreiheit abzu-

wägen mit dem Ziel, ortsgestalterische Missstände zu vermeiden. Je weniger schutz-

würdig das jeweilige Gebiet ist (Gewerbegebiet, Urbanes Gebiet), umso gewichtigere 

Gründe müssen das Verbot / die Einschränkung im Einzelfall tragen.  

 

Hierin liegt auch die Besonderheit. Das Gewerbegebiet und das Urbane Gebiet liegen 

inmitten einer ansonsten durch Wohngebäude beherrschten Bebauung. Durch den 

Umstand, dass die Rotte Straße sehr verkehrsreich ist, erhöht sich das Interesse, dort 

Werbung zu betreiben. Diese wirkt aber stets auch auf die umliegende Wohnbebau-

ung und kann dort störende Wirkung entfalten. Hinzu kommt, dass nach Westen hin in 

kurzem Abstand der historische Altstadtbereich beginnt. Dort befindet sich auch die 

Grafinger Stadtkirche mit ihrer Fernwirkung. Zur Wahrung dieser Kulisse ist eine Gestal-

tung des Straßenbildes durch Einschränkungen für Werbeanlagen gerechtfertigt.  

 

In dieser Situation sind Webeanlagen dahingehend beschränkt, dass sie nicht über der 

Dachtraufe und auf Dachflächen angebracht werden dürfen. Bewegliche (selbstbe-

wegende) Werbeanlagen und selbstleuchtende Werbeanlagen sind aufgrund der 

optischen Unruhe und besonderen Störwirksamkeit auszuschließen, Mit einer Beschrän-

kung der Größe der Werbefläche von 10 m² (Ausnahmen können zugelassen werden 

für die Anbringung eines Firmenemblems (Logo) und den Firmennamen) werden die 

betrieblichen Interessen in ausgewogenen Umfang berücksichtigt. 

 

 

6.  Solarpflicht 

Die Stadt Grafing b.M. hat in einem Grundsatzbeschluss festgelegt, im Rahmen der Plan-

abwägung die Solarpflicht zu prüfen und bei städtebaulicher Rechtfertigung auch fest-

zulegen. Zwischenzeitlich hat sich insoweit eine Änderung der Rechtslage ergeben, als 

in Art. 44a BayBO jetzt eine gesetzliche Solarpflicht besteht. Seit 01.03.2023 sind bei Ge-

werbebauten auf den hierfür geeigneten Dachflächen in angemessener Auslegung An-

lagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie zu errichten und zu betrei-

ben. Eine Angemessene Auslegung ist erreicht, wenn mindestens 1/3 der geneigten 

Dachfläche als Modulfläche genutzt wird.  

Mit der satzungsrechtlichen Regelung der Solarpflicht auf 40 v.H. der Dachfläche wird 

die gesetzliche Solarpflicht bewusst erweitert.  

Die Solarpflicht gilt mangels zeitlicher Rückwirkung des Bebauungsplanes nur für Neu-

bauvorhaben bzw. bei einer Erneuerung der Dachhaut bei bestehenden Gebäuden.  

Aus ortsgestalterischen Gründen ist eine Aufständerung der Anlagen unzulässig. Die 

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind im Neigungswinkel der Dachhaut als 

gleichmäßige rechteckige Flächen zu errichten. Ein Abstand (Unterkante Solaranlage) 

zur Dachhaut ist darüber hinaus nur bis zu 20 cm zulässig.  

Ausnahmen können zugelassen werden, wenn durch die Anbringung von Solaranla-

gen eine Wohnnutzung des Dachgeschosses verhindert oder wesentlich erschwert 

wird oder wenn auf dem Grundstück ein Blockheizkraftwerk zur Wärmeenergiegewin-

nung betrieben wird.  
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7.  Verkehr   

Der Standort des Vorhabens ist verkehrlich sehr gut zu erreichen. Auf der Südseite be-

finden sich derzeit 2 Einfahren auf das Gelände, die auch weiterhin bestehen bleiben 

sollen. Durch entsprechende Festsetzungen sind weitere Einfahrtsbereiche zur Rotter 

Straße ausgeschlossen. Darüber hinaus soll eine weitere Einfahrt auf das Gelände an 

der Ostseite von der Bürgermeister-Schlederer-Straße geschaffen werden, um die Ver-

kehrssituation an der Rotter Straße zu entzerren. Grundlage dafür ist der bereits be-

schlossene Ausbau der Bürgermeister-Schlederer-Straße zur Haupterschließungsstraße. 

Die bisher nur knapp 4,8 m breite Straße (der provisorische Gehweg ist nur befristet 

angelegt) wird dafür künftig auf 6 m (Fahrbahn verbreitert sowie mit einem überbreiten 

einseitigen Gehweg auf der Ostseite (2 m) ausgestattet. Im Norden ist die Bürgermeis-

ter-Schlederer-Straße bisher wartepflichtig gegenüber der Kapellenstraße. Künftig wird 

die Bürgermeister-Schlederer-Straße als abknickende Vorfahrtsstraße (mit der äußeren 

Kapellenstraße) umgebaut. Damit soll der Hauptverkehr (auch Landwirtschaft und 

LJKW) von der inneren Kapellenstraße (Schulweg / Schulzentrum) auf die Bürgermeis-

ter-Schlederer-Straße umgeleitet werden.  

Aufgrund der geänderten Verkehrsfunktion und der deutlich verbreiterten Verkehrsflä-

chen ist die Bürgermeister-Schlederer-Straße dann in der Lage, auch als gewerbliche  

Betriebszufahrt genutzt zu werden. Die Fußgängersicherheit wird durch den künftigen 

Gehweg sichergestellt.  

Flächen für Anlagen für den ruhenden Verkehr:  

Garagen, Carports und Stellplatzanlagen für den ruhenden Verkehr (Garagen und 

Carports) sind im urbanen Gebiet aufgrund der begrenzten Flächen nur auf den mit 

Planzeichen festgesetzten Flächen und innerhalb der Baugrenzen zulässig. Damit kön-

nen die wenigen Freiflächen für Wohnzwecke (Garten, Terrassen etc.) genutzt werden.  

Aufgrund des „Eiskeller“ ist eine Tiefgarage nicht möglich. Die Stellplätze für das Urbane 

Gebiet sind letztendlich im Gewerbegebiet anzuordnen. Die Flächen für erforderliche 

KFZ-Stellplätze im GE sind nicht lagegenau festgesetzt. Sie sind innerhalb und außer-

halb der Baugrenzen allgemein zulässig. Die konkrete Anordnung kann flexibel gelöst 

werden.  

Um auszuschließen, dass das südlich der Rotter Straße liegende und ebenfalls dem 

Baugrundstück „Heckerkeller“ zugehörige Fl.Nr. 131 der Gemarkung Öxing (360 m²) als 

Stellplatzfläche genutzt wird, ist diese Fläche in das Plangebiet einzubeziehen und ent-

sprechend seiner bestehenden Funktion  als Grünfläche (Straßenbegleitgrün und 

Hausgarten) festzusetzen. Diese Grünfläche komplettiert das Freiraumkonzept für die 

Seitenfläche zur Rotter Straße und damit dem ortplanerisch verträglichen Übergang zu 

der Wohnbebauung im Süden.  

Der ruhende Verkehr ist über das gesamte Grundstück in kleineren Gruppen verteilt. 

An der westlichen Einfahrt, wo sich bereits jetzt ein größerer Parkplatz befindet, sind ca. 

30 Stellplätze mit einer Baumreihe geplant. Die Stellplätze für die Mitarbeiter der Brau-

erei befinden sich nahe des Zielverkehrs an den jeweiligen Gebäuden. 
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Zur Sicherstellung der gewünschten Entwicklung und einer ausreichenden Eingrünung 

sind Flächen mit Pflanzgebot zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen festgesetzt. Diese Flächen sind von Stellflächen freizuhalten 

Es gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Grafing b. M. in der Fassung vom 31.01.2025.   

Die Stellplätze sind in wasser- und luftdurchlässiger Form herzustellen, so dass eine Ver-

sickerung des Niederschlagswassers möglich ist.  

 

 

8.   Nebenanlagen   

In Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB werden Festsetzungen zu Flächen für Ne-

benanlagen und für Anlagen für den ruhenden Verkehr getroffen.   

  

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind innerhalb der durch Baugrenzen fest-

gesetzten überbaubaren Grundstücksflächen und innerhalb der festgesetzten über-

baubaren Grundstücksflächen für Nebenanlagen, zulässig.  

Soweit im GE für Stellplätze nur Standorte empfohlen (aber nicht als Baufläche festge-

setzt) werden, erfolgt deren Zulassung nach § 23 Abs. 5 BauNVO. 

Im MU sind Garagen, Stellplätze und sonstige Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO au-

ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ausdrücklich ausgeschlossen. Die Stell-

plätze (s.o.) sind im GE unterzubringen.  

Als Nebengebäude steht im Nordwesten eine ausreichend große Gemeinschaftsan-

lage zur Verfügung (Gartengeräte, Fahrräder etc.) Bewegliche Wertstoff – und Abfall-

sammelbehälter sind aus Gründen des Ortsbildes und zum Lärmschutz (Nachbar-

schutz) ebenfalls innerhalb dieses Gebäudes unterzubringen.  

 

9. Immissionsschutz  

Gewerbelärm:  

Besondere Nutzungskonflikte ergeben sich offensichtlich durch das enge Nebeneinan-

der zwischen Gewerbe und Wohnen und der sich daraus ergebenden gegenseitigen 

Beeinträchtigungen.  

Grundsätzlich sind Nutzungskonflikte durch eine räumliche Trennung von störenden 

und schutzwürdigen Nutzungen zu vermeiden (Trennungsgebot, § 50 BImSchG). Es 

handelt sich hierbei um einen Abwägungsdirektive, die aber in der vorliegenden Pla-

nungssituation nicht strikt umgesetzt werden kann. So wird hier nicht erstmalig eine Ge-

werbefläche neben Wohnsiedlungen ausgewiesen, sondern ein schon bestehendes 

faktisches Gewerbegebiet überplant. In dieser Konstellation kann durch sonstige 

Schutzvorkehrungen und kompensatorischen Maßnahmen vom Trennungsgebot ab-

gewichen werden. Das gilt in besonderem Maße für die Erweiterung des (faktischen) 

Gewerbegebietes im Osten. Dort rückt das Gewerbegebiet durch Erweiterung bis zur 

Bürgermeister-Schlederer-Straße (bisheriger Außenbereich) deutlich näher an die dor-

tige Wohnbebauung (Rotter Straße 21) heran. Hier erfolgt der kompensatorische Lärm-

schutz schon durch die Situierung der Gebäude (Bauflächenfestsetzung), die eine 

Lärmabschirmung bewirken.  

Des Weiteren wird durch Festsetzung von Emissionskontingenten gemäß DIN 45691 si-

chergestellt, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm an allen relevanten Immission-

sorten eingehalten werden. Diese Beschränkungen sind erforderlich, um schädliche 
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Umwelteinwirkungen aus dem Gewerbegebiet auch durch spätere immissionsrele-

vante Betriebsumstellungen oder -erweiterungen oder einer denkbaren Nachfolge-

nutzung gesichert auszuschließen.   

Für die Ermittlung des gewerblichen Anlagenlärms im Plangebiet und zur Durchführung 

einer Emissionskontingentierung wurde eine schalltechnische Untersuchung durchge-

führt (Kurz&Fischer, Feldkirchen-Westerham, Bericht vom 02.12.2025, Nr. 25165-GU01)  

Ermitteltes Emissionskontingent für das GE   Tagzeit      LEK  = 58 dB(A)       

Nachtzeit    LEK  = 42 dB(A)       

Für konkret bestimmte Richtungssektoren werden noch Zusatzkontingente festgesetzt.  

 
Abb. 9 Karte zur Darstellung der Geräuschkontingentierung;                                                                   

Quelle: IB Kurz und Fischer. 25165-GU01 VO3 vom 18.03.2026 
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Abb. 9a: Tabelle der Zusatzkontingente (Bebauungsplan B. § 12 Buchstabe b)  

Um die gesetzlichen Anforderungen an die Festsetzung von Emissionskontingentierung 

durch eine Gliederung nach § 1 Abs. 4 BauNVO zu genügen, wurde die Gliederung 

für mehrere festgesetzte Gewerbegebiete im Verhältnis zueinander getroffen. Als Er-

gänzungsgebiet – und zwar für die Gliederung unterschiedlich hoher Emissionskontin-

gente als auch für die Festsetzung eines hinsichtlich des Lärmverhaltens „unbeschränk-

ten Teilgebietes“ wurden die jeweiligen Teilflächen T1, T2 und T3 des „Gewerbegebie-

tes Schammach I+II - Änderung 27.02,.2024“ festgesetzt.  

Bei der Bestimmung der Emissionskontingente wurden die bereits bestehende Vorbelas-

tungen an den relevanten Immissionsorten bereits berücksichtigt (Vgl. Schalltechnisches 

Gutachten vom 18.03.2026, Nr. 7.7.1 Seite 44, Tabelle 11):  

Lage Planwert LPI in dB(A)  Anmerkungen 

Tags nachts 

Korbinian-Wild-Straße 2-30 

Bürgermeister-Schlederer-Straße 11  

53 37 IRW -3 dB(A) nachts 

IRW -2 dB(A) tags 

Freifläche östlich der Bürgermeister-Schle-

derer-Straße  

65 50 IRW   GE 

Rotter Straße 20, 20a, 21und 28,  

Bergstraße 1a und 2, Inntalstraße 2 

49 34 IRW   -6 dB(A)  

Rotter Straße 24 – 26a 52 37 IRW -3 dB(A) nachts 

IRW -2 dB(A) tags 

Bauvorhaben MU 1 und MU 2 60 42 IRW   -3 dB(A)  

Rotter Straße 1, Thomas-Mayr-Straße 1-6 54 39  IRW   -6 dB(A)  

 

So wurde von vornherein zum Schutz der vorhandenen Betriebe / Grundstücke an der 

Thomas-Mayr-Straße (Gemengelage) und deren Entwicklungsmöglichkeiten für die Ge-

räuschkontingentierung ein in der Nachtzeit reduzierter Planwert verwendet. Damit 

wurde auch die Möglichkeit eines Nachtbetriebes berücksichtigt, wie er für das Anwe-

sen Thomas-May-Straße 4 offengehalten werden soll.  

Im Rahmen einer Ermittlung des Emissionsverhaltens der bestehenden Gewerbebetriebe 

im Plangebiet, insbesondere der Brauerei, wurden die Beurteilungspegel gegenüber den 

maßgeblichen Immissionsorten ermittelt. Diese wurden mit den aus den Emissions- und 

Zusatzkontingenten sich ergebenden Immissionsrichtwerten (Immissionskontingenten) 

abgeglichen. Im Ergebnis hat sich dabei bestätigt, dass die Immissionskontingente ein-

gehalten werden.  

Gleiches gilt gegenüber den bestehenden Gewerbetrieben (oder entsprechenden Nut-

zungsmöglichkeiten) auf den Grundstücken außerhalb des Bebauungsplanes hinsichtlich 

der gemeinsamen Immissionsorte. Zum Beispiel das Anwesen Thomas-Mayr-Straße 4 (Ge-

mengelage): Bei den am nächsten liegenden Wohngebäuden liegt das Immissionskon-

tingent in der Tag- und Nachtzeit jeweils mindestens 6 dB(A) unter dem jeweiligen IRW. 

Damit ist die dortige Betriebsausübung auch unter Berücksichtigung des Zusatzlärms aus 

dem Gewerbegebiet „Brauereigelände“ uneingeschränkt möglich.  

Als weitere planerische Schutzmaßnahme zur Verminderung von Emissionen ist der Aus-

bau der Bürgermeister-Schlederer-Straße (erfolgt 2026) und die damit mögliche Betriebs-

zufahrt an der Ostseite zu nennen. Durch die Errichtung dieser 2. Betriebszufahrt können 
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die von der Brauerei ausgehenden Geräuschemissionen gegenüber dem bisherigen Be-

triebsgeschehen verringert werden. Da künftig ein „Durchfahren“ möglich ist, können 

aufwändige Rangiervorgänge auf der betrieblichen Hoffläche (auch Emissionen durch 

Lkw mit Rückfahrwarner) reduziert werden. 

 

Verkehr:  

Schon für den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde einer Vorermittlung 

der Verkehrslärmbelastung aus der Rotter Straße durchgeführt. Die Ermittlung der Ver-

kehrslärmbelastungen wurde von der Stadt Grafing b.M. verlangt, da angesichts der 

hohen Verkehrslast auf der Rotter Straße mit hohen Vorbelastungen zu rechnen ist. Das 

galt insbesondere deshalb, da anfänglich vom Eigentümer die Errichtung von Woh-

nungen auch im Bauraum 2 – also in der ersten Reihe zur Rotter Straße – vorgesehen 

war. Die Ergebnisse der Vorermittlungen bestätigten die hohe Lärmbelastung, die in 

der ersten Baureihe nahezu den Gesundheitsschwellenwert von 70 / 60 dB(A) erreicht 

oder ggf. punktuell schon überschreitet. Angesichts dieser Belastung fehlt es an der 

städtebaulichen Rechtfertigung, gerade an diesem Lärmbrennpunkt bewusst das 

Wohnen zuzulassen, das bisher im faktischen Gewerbegebiet unzulässig war. Das 

würde nicht nur den Belangen des gesunden Wohnens, sondern auch den Grundsät-

zen städtebaulicher Vernunft wiedersprechen. Jetzt werden Festsetzungen getroffen, 

die dazu führen, dass Wohnungen in der 1. Baureihe letztendlich nicht entstehen wer-

den.  

 

Für das Bebauungsplanverfahren wurde dann eine 

- Ermittlung der Straßenverkehrsemissionen und die  

- Ermittlung der Verkehrslärmerhöhung aus dem Baugebiet im Straßennetz  

beauftragt. Als Grundlage dazu wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt, das 

die aktuellen Veränderungen der Verkehrssituation berücksichtigt und auch einen 15-

jährigen Prognosezeitraum erfasst. 

 

Das Ergebnis der VU hinsichtlich der Lärmkennwerte (RLS-19) wurden wie folgt ermittelt: 

Prognose-Nullfall (Prognosejahr 2024) 

 
 

Prognose-Planfall (Prognosejahr 2024) 
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Auf der Grundlage dieser Verkehrszahlen wurden die Ermittlungen zum Verkehrslärm 

ergänzt (Schalltechnisches Gutachten vom 18.03.2026, Bericht 25165-GU-01-V03). 

 

A. Einwirkungen von Verkehrslärm im Plangebiet:  

Gewerbegebiet:  

Im Gewerbegebiet werden die Orientierungswerte nach DIN 18005 von 65 dB(A) am Tag 

bzw. 55 dB(A) unter Berücksichtigung einer freien Schallausbreitung nur in den südlichs-

ten Bereichen der durch Baugrenzen festgesetzten Bebauungsbereichen überschritten. 

Daher kann auf die Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen gegenüber Verkehrslärm 

innerhalb des Gewerbegebiets verzichtet werden. 

 

Urbanes Gebiet 

Im Urbanen Gebiet werden bei Realisierung der vorgesehenen Bebauung infolge der 

abschirmenden Wirkung der ersten Bebauungsreihe entlang der Rotter Straße an der 

zweiten Bebauungsreihe sowie an der abgewandten Seite der ersten Bebauungsreihe 

durchgängig die Orientierungswerte nach DIN 18005 für Urbane Gebiete von 60 dB(A) 

am Tag bzw. 50 dB(A) in der Nacht eingehalten.  

 

An der straßenzugewandten Fassadenseite der ersten Bebauungsreihe werden mit Be-

urteilungspegeln von bis zu 67 dB(A) am Tag und 57 dB(A) in der Nacht die Orientie-

rungswerte deutlich überschritten, auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für 

Urbane Gebiete von 64 dB(A) am Tag bzw. 54 dB(A) in der Nacht werden um bis zu 3 

dB überschritten.  

 

Auch wenn sich die in der Voruntersuchung ermittelten Beurteilungspegel an der 

Grenze zum Gesundheitsschwellenwert nicht bestätigt haben, ergeben sich keine Än-

derungen hinsichtlich der planerischen Bewertung. Mit Beurteilungswerten von deut-

lich (3 dB(A)) über den IGW der 16. BImSchV für ein MU fehlt jede städtebauliche 

Rechtfertigung, an der ersten Baureihe (Südseite) eine Wohnbebauung zuzulassen, zu-

mal aktive Schallschutzmaßnahmen dort von vornherein ausgeschlossen sind.  

 

Schon die Festsetzung der weniger lärmsensiblen Gebietsart als Urbanes Gebiet war 

notwendig, um das Wohnen neben dem Gewerbebetrieb zu ermöglichen. Um dabei 

die Zweckbestimmung der Gebietsart – der Unterbringung von Wohnen und Gewerbe 

– zu bestimmen, wurde ein Mindestmaß (1.400 m² Geschossfläche) an gewerblicher 

Nutzung festgesetzt. Bei einer zulässigen GF von ca. 3000 m² wird damit ohnehin schon 

das Wohnen im Gebiet überwiegen (1600 m² / 1.400 m²). Für diese Wohnungen eignet 

sich die 2. Baureihe in besonderer Weise, zumal aufgrund der dort geringen Ver-

kehrsimmissionen (dort werden die ORW der DIN 18005 eingehalten). Gleichzeitig ist 
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die Eignung der 2. Baureihe wiederum  für gewerbliche Nutzungen eingeschränkt,  da 

sie im Norden an ein Wohngebiet heranreicht.  

 

Die gebietstypische Durchmischung lässt sich hier in günstiger Weise durch eine räum-

liche Trennung umsetzen, in dem das Wohnen überwiegend in der 2. Baureihe ange-

ordnet wird. Hinzu kommt noch die Stellplätze der Gastwirtschaft an der Südseite des 

Bauraums 2 im MU, die einen erheblichen Lärmfaktor darstellen für Wohnräume an der 

Südseite des MU2 darstellen. Neben dem Schutz der ausgeübten Gastwirtschaft und 

dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung der Gaststätte einerseits und der schwer-

wiegenden Verkehrslärmbelastung sowie dem gewerblichen Erscheinungsbild (Orts-

bild) anderseits wurde von vornherein Wohnungen im Erdgeschoss des Bauraums 2 

untersagt.   

 

An dieser zentralen Plankonzeption (planerischer Grundzug), das Wohnen im MU an 

der Südseite der ersten Baureihe zu vermeiden, wird uneingeschränkt festgehalten.  

 

Im Widerspruch dazu wurden im Bebauungsplanentwurf vom 27.01.2026 jedoch Fest-

setzungsvorschläge zum Verkehrslärm aus dem Schallgutachten übernommen, die in-

soweit mit dieser erklärten Zielsetzung nicht in Übereinstimmung stehen.  

 

Nach Prüfung der im Beteiligungsverfahren (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB) einge-

gangenen Stellungnahmen wurde die  Festsetzung A.B.§12) zum Verkehrslärmschutz 

geändert.  

 

Es fehlt die städtebauliche Rechtfertigung, bei einer derart hohen Verkehrslärmbelas-

tung an der stark lärmbelasteten Südseite des Bauraums MU 2 eine Wohnnutzung zu 

ermöglichen, die dann nur durch aufwändige  bauliche / technische Schutzmaßnah-

men gesundheitsverträgliche Wohnverhältnisse erreichen kann. Diese massiven Lärm-

konfliktlage kann allein mit einer räumlichen Trennung (§ 50 BImSchG)  von Wohnen 

und Verkehr gelöst werden, also durch Ausschluss der Wohnnutzung an der Südseite 

von MU2.  

Hier darf in der Abwägung mit den widerstreitenden Belangen (insbesondere den Ei-

gentümerinteressen am wirtschaftlichen Vorteil einer Wohnnutzung) nicht verkannt 

werden, dass es sich beim Plangebiet bisher um eine faktisches Gewerbegebiet han-

delt, in dem das Wohnen insgesamt unzulässig ist. Erst durch die Änderung in ein Urba-

nes Gebiet wird eine Wohnnutzung  in Teilen überhaupt erst möglich. Hinzu kommt, 

dass in der 2. Baureihe die Verkehrslärmbelastung sogar die Orientierungswerte der  

DIN 18005 einhält und eine hohe Wohnruhe ermöglicht. Dort (MU1) wurden um Beur-

teilungspegel von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts ermittelt.  

Dagegen liegt die Belastung in der ersten Baureihe bei 67 dB(A) tagsüber und 57 dB(A) 

nachts. Die ORW werden dort um mindestens 6 dB(A) überschritten. Da hier ein Urba-

nes Gebiet festgesetzt mit dort (gegenüber einem Wohngebiet) deutlich höheren Ori-

entierungswerten, und diese Orientierungswerte im Plangebiet auch eingehalten wer-

den können (nur eben nicht in Straßennähe), wird im Rahmen der Planabwägung da-

von abgesehen, hinsichtlich der Zumutbarkeitsgrenze die nochmals erhöhten IRW der 

16. BImSchV heranzuziehen. Die Grenze für gesundes Schlafen (vgl. Nr.1.1. DIN18005) 

von 45 dB(A) ist bereits mit dem Nachtwert von 50 dB(A)  überschritten.  

 

Bedenkt man zusätzlich, dass bei der vollständigen Nutzung des  Bauraums MU1 zu 

Wohnzwecken ohnehin kaum mehr Wohnflächenpotentiale bleiben, dann ist es 

schlichtweg unverhältnismäßig, diese Wohnflächen dann an einer Stelle anzuordnen, 



Stadt Grafing b.M. Bebauungsplan Nr. 97 Brauereigelände   

petzenhammer architekten + stadtplaner GmbH  - pater-rupert-mayer-strasse 25 - bad aibling -  

   31  

die aufgrund der massiven Verkehrsbelastung dafür ungeeignet ist und nur mit hohem 

Aufwand (und erheblichen Defiziten an der Wohnqualität) wohntauglich gemacht 

werden könnten. Diese erste Baureihe ist vernünftigerweise für die gewerblichen Nut-

zungen vorbehalten, die zur Erfüllung der „Gewerbequote“ von 1400 m² notwendig 

sind.   

 

Als zentrales städtebauliches Ziel wird deshalb die räumliche Trennung der schutzwür-

digen Wohnungen von der stark lärmbelastenden Rotter Straße bestimmt und konse-

quent beibehalten. Wohnungen sind deshalb im Baukörper MU2 an der Rotter Straße 

nur dann zu rechtfertigen, wenn deren schutzwürdige Aufenthaltsräume an der lärm-

unbelasteten  Gebäudenordseite liegen. Beurteilungsgrenze ist hier der Orientierungs-

wert der DIN 18005 für ein MU von 50 dB(A) nachts. Dieser Beurteilungspegel wird an 

allen Gebäudeseiten des MU1 und an der Nordseite des Gebäudes MU2 eingehalten.  

 

Das Planzeichen für Schallschutzmaßnahmen Nr. 1. 8 sind deshalb an der West-, Süd- 

und Ostseite des Bauraums MU1 festzusetzen, da nur an der Nordfassade die Orientie-

rungswerte eingehalten werden.  

  

Die Festsetzung der Schallschutzmaßnahmen B.§12 wird dahingehend geändert, dass 

an den lärmbelasteten Fassaden schutzwürdige Wohnräume unzulässig sind, und zwar 

ausnahmslos. Die im Entwurf vom 27.01.2026 (B.§12) noch genannten Alternativlösun-

gen entfallen damit. 

Zulässig sind an den lärmbelasteten Fassaden nur noch schutzwürdige Aufenthalts-

räume für andere Nutzungen (Büros, Seminarräume etc). Für diese wird als Zumutbar-

keitsgrenze auf den Immissionsrichtwert der TA.Lärm von tagsüber 63 dB(A) abgestellt.  

 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird die Festsetzung B.§.12 wie folgt geregelt:   

 

1.    Festsetzungen zum Verkehrslärm: 

Entlang der gekennzeichneten Fassade (Planzeichen 1.8: West-, Süd- und Ostfas-

sade im MU 2) ist die Anordnung von schutzbedürftiger Aufenthaltsräume gemäß 

DIN 4109 für Wohnzwecke und von Außenwohnbereichen nicht zulässig. 

 

Im MU 2 ist entlang der gekennzeichneten Fassade bei schutzwürdigen Aufent-

haltsräumen für sonstige Nutzungen (Büroräume, Unterrichtsräume) fensterunab-

hängig für einen ausreichenden hygienischen Mindestluftwechsel zu sorgen. Alter-

nativ kann der ausreichende hygienische Mindestluftwechsel bei den betreffen-

den Räumen auch über Fassaden erfolgen, an denen der Beurteilungspegel für 

die Tagzeit einen Wert von 63 dB(A) nicht überschreitet.  

 

Damit wird eine Grundrissorientierung festgesetzt, wonach schutzwürdige Wohnräume 

im Bauraum MU 2 nur an der nördlichen Gebäudeseite noch möglich sind. Weitere 

Einschränkungen ergeben sich durch das Verbot in B.§ 1.2.7  von Erdgeschosswohnun-

gen im MU 1 gemäß  § 1 Abs. 7 BauNVO. Damit  stehen nur das Obergeschoss und das 

Dachgeschoss überhaupt für Wohnzwecke verfügbar. Balkonvorbauten und damit 

entsprechende Außenwohnbereiches sind auch schon aus sonstigen ortsplanerischen 

Gründen im Bauraum MU 2 eingeschränkt (vgl. B.§ 3 Nr. 2 ).   
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B: Auswirkungen auf die Verkehrslärmbelastung außerhalb des Plangebietes.  

Es ist Aufgabe der Bauleitplanung, auch die mittelbaren Auswirkungen von Bebau-

ungsplänen zu beurteilen, insbesondere die sich außerhalb des Plangebietes sich er-

gebende Verkehrslärmzunahme (insbesondere: BayVGH Urteil vom 05.10.2004).  

Aufgrund der hohen Vorbelastung im Grenzbereich des Gesundheitsschwellenwert 

wurde davon abgesehen, die erkennbare geringe Verkehrszunahme als irrelevant an-

zusehen. Stattdessen wurden diese Belastungen untersucht, die durch die vom Bebau-

ungsplan ausgelöste Verkehrszunahme im Umfeld entsteht.  

 

 

Nach dem Ergebnis der schalltechnischen Untersuchungen sind aber nur geringe Ver-

kehrszunahmen insbesondere im Bereich der Rotter Straße zu erwarten. An den Wohn-

gebäuden entlang der Rotter Straße werden bereits im Prognosenullfall die Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts durchgängig über-

schritten. Die Schwellenwerte zur Schutzpflicht des Staates für Gesundheit und Eigentum 

von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht werden jedoch sowohl im Prognosenull-

fall als auch im Prognoseplanfall eingehalten. Aufgrund der Verkehrszunahme ausge-

hend vom Plangebiet sind nur minimale Pegelerhöhungen von maximal 0,1 dB zu erwar-

ten. Diese können im Sinne der hilfsweise zur Beurteilung herangezogenen 16. BImSchV 

als nicht wesentlich und somit zumutbar eingestuft werden. Pegelzunahmen in dieser 

Größenordnung liegen zudem deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle.  

An den Wohn- und Geschäftshäusern an der Thomas-Mayr-Straße werden sowohl im 

Prognosenullfall als auch im Prognoseplanfall die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

für Mischgebiete von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht eingehalten. Zudem 

waren dort keine Pegelzunahmen festzustellen. 

 

10. Abstandsflächen  

Dem Bebauungsplan kommt Vorrangwirkung gegenüber den gesetzlichen Abstands-

flächen zu (Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO). Es gilt außerdem die Abstandsflächensatzung 

der Stadt Grafing in der jeweils gültigen Fassung.  

Bei der Festsetzung der Baugrenzen wurde jedoch darauf geachtet, dass der Sinn und 

Zweck, den die Abstandsflächen erfüllen sollen, dennoch eingehalten wird.    

So wurde bei der Baukörperstellung und den Festsetzungen des Bebauungsplanes drauf 

geachtet, dass die Gebäude ausreichend belichtet, besonnt und belüftet werden und 

sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen.   

Auch die Belange des Brandschutzes wurden geprüft.  

Es bestehen daher bei der o.g. Bebauung gegen eine Überschneidung der Abstandsflä-

chen im Bestand, auf das sich im Bebauungsplan ergebende Maß, keine Bedenken.    

Zwischen den bestehenden Gebäuden 1 und 2 überschneiden sich die Abstandsflä-

chen geringfügig (ca. 50 cm) auf einer Länge von ca. 6,50 m, im Bereich des Vor-

sprungs im Norden von Gebäude 2 (Heckerkeller).   
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Bei einer Erneuerung des Baukörpers (Baufeld 2), muss der Anbau an der nördlichen 

Seite kleiner ausgeführt werden. Das Baufenster 2 ist bereits dementsprechend ausge-

legt. Derzeit greift der Bestandsschutz. Die Einhaltung der Abstandsflächen wird erst 

bei künftigen Neubaumaßnahmen ermöglicht. Da der Anbau aber lediglich erdge-

schossig ist, und ein Mindestabstand > 5 Meter vorhanden ist, bestehen bei der derzei-

tigen partiellen Unterschreitung der Abstandsflächen keine Bedenken.    

 

 

Abb. 10; Planzeichnung mit Abbildung der Abstandsflächen; Quelle: ASP Sept. 2025  

 

11.  Einfriedungen  

Grundsätzlich gilt im Plangebiet die Satzung der Stadt Grafing b. M. über Art, Gestal-

tung und Höhe von Einfriedungen (Einfriedungssatzung) vom 11.06.2008. Darüber hin-

aus dürfen Einfriedungen nur sockellos und mit ausreichenden Bodenabstand (Durch-

gängigkeit für Kleinlebewesen) errichtet werden.   

  

12. Entwässerung , Wasserversorgung 

Die vorhandene Bebauung ist bereits an die gemeindliche Trinkwasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung angeschlossen. Das Urbane Gebiet und auch die Grundstücke im 

GE werden durch diese Einrichtungen auch ordnungsgemäß erschlossen - die Leitungen 

reichen im öffentlichen Straßengrund bis an die Grundstücke heran. Das gilt auch für das 

Grundstück Fl.Nr. 282/78 (Erweiterung des GE) durch den Mischwasserkanal in der Te-

gernauer Straße).  
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Zusätzliche (unabhängig vom Bebauungsplan) wird mit dem Ausbau der Bürgermeister-

Schlederer-Straße dort eine Ringleitung zur Trinkwasserhauptleitung in der Rotter Straße 

errichtet. Außerdem wird in der Bürgermeister-Schlederer-Straße ein Schmutzwasserkanal 

errichtet, um den Mischwasserkanal mit dem Regenüberlauf in den Wieshamer Bach 

(Kapellenstraße / Forellenstraße) zu entlasten.  

Mit der Trinkwasser-Hauptleitung in der Rotter Straße besteht auch eine ausreichend leis-

tungsfähige Löschwasserversorgung durch das örtliche Trinkwassernetz.  

Die Niederschlagswasserbeseitigung hat für künftige Neubauten unter Beachtung der 

NwFreiV durch örtliche Versickerung zu erfolgen. Soweit es sich um bereits durch Misch-

wasserkanäle erschlossene Grundstücke handelt, wird für Neubauten der Benutzungs-

anspruch gemäß § 4 Abs. 5 Satz 3 EWS ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

 

13. Feuerwehrzufahrt, Löschwasser 

Besondere Anforderungen sind zu erkennen hinsichtlich des abwehrenden Brandschutz 

beim Gebäude MU1. Dieses Gebäude ist mit seiner Wandhöhe von 7,50 m für einen 

Dachgeschossausbau vorgesehen; die Rettungsfenster (2. Rettungsweg) liegen dort 

aber nicht über 8 m über der Geländeoberfläche. Da das Heranfahren mit der Drehleiter 

dort nicht möglich ist, wurde die Festsetzung über die Gebäudehöhe und Geschossigkeit 

auf Rettungswege ausgerichtet, die durch Rettungsleitern (tragbare Leiter) erreichbar 

sind. Die Besonderheit ist hier das Gelände (Steilböschung), das einen Zugang von Nor-

den und Westen her ausschließt.  

Notwendig ist das Heranfahren mit Rettungsfahrzeugen über eine max. 50 m lange Stich-

zufahrt über die Zufahrt zwischen BK 2 und 3 (zwischen Hecker-Keller und Sudhaus). Zwi-

schen dem Gebäude BK 1 und 3 ist dann die Aufstellfläche für das Feuerwehrfahrzeug 

vorzusehen. Von dort aus ist im Rahmen der Gebäudeplanung dann zu berücksichtigen, 

dass die jeweiligen Rettungsfenster in max. 50 m Entfernung erreicht werden können.  

Der Nachweis über die Rettungszufahrt und die ordnungsgemäß erreichbaren Rettungs-

fenster unter Beachtung der Richtlinie für die Feuerwehr ist in der Baugenehmigung zu 

führen (Brandschutznachweis). Das gilt dann auch für das Gewerbegebiet (Brauerei), 

die zwingend auf interne Feuerwehzufahrten angewiesen ist. Mit der künftigen Ausfahrt 

zur Bürgermeister-Schlederer-Straße ist aber auch hier die Erreichbarkeit dem Grunde 

nach möglich.  

Auf dem Baugrundstück Brauerei (neben der Füllerei) und im Bereich der Einfahrt auf der 

Rotter Straße (bei Haus Nr. 22a) befinden sich in ausreichendem Abstand zur Aufstellflä-

che der Feuerwehr für das MU (Urbanes Gebiet) auch Löschwasserhydranten. Die not-

wendige Löschwassermenge von 48 m³/h auf die Dauer von 2 Stunden kann über das 

Leitungsnetz zur Verfügung gestellt werden. Für das Urbane Gebiet ist damit die Lösch-

wasserversorgung gesichert.  

Die Stadt Grafing b.M. wird 2026 die Bürgermeister-Schlederer-Straße ausbauen und da-

bei auch die Wasserleitung in der Bürgermeister-Schlederer-Straße bis zur Hauptleitung 

(Verbindungsleitung zum Hochbehälter) in der Rotter Straße verbinden. Dabei wird auch 

auf der Bürgermeister-Schlederer-Straße entlang des Brauereigeländes mindestens 1 
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weiterer Löschwasserhydrant errichtet. Dann sind auch für das Brauereigelände Lösch-

wasserhydranten in einer Entfernung von max. 75 erreichbar. Über die dann 7 Hydranten 

ist auch die erhöhte Löschwassermenge für das Gewerbegebiet von 96 m³/h auf die 

Dauer von 2 h hier gesichert verfügbar.  

 

14. Insektenschutz / Beleuchtung   

Zur Vermeidung unnötiger Lichtemissionen und zum Schutz nachtaktiver Tiere wird im 

Plangebiet eine insekten- und umweltfreundliche Beleuchtung festgesetzt. Beleuch-

tungseinrichtungen sind ausschließlich auf die unmittelbar betroffenen Bauflächen aus-

zurichten, um Streulicht zu minimieren. 

Warmtonige Lichtquellen (NAV, Amber-LED, LED bis max. 3000 K) und nach unten ge-

richtete, geschlossene Leuchten mit engem Strahlwinkel reduzieren die Anlockwirkung 

auf Insekten und verhindern eine Aufhellung des Himmelsraums. Auf Kugelleuchten und 

andere ungerichtete Systeme wird daher verzichtet. 

Statt Dauerbeleuchtung sind bewegungsgesteuerte Leuchten einzusetzen. Entlang des 

Waldrandes bleibt Beleuchtung grundsätzlich ausgeschlossen; erforderliche Mindestlich-

ter sind abzuschirmen. Diese Maßnahmen sichern eine städtebaulich verträgliche Licht-

gestaltung und schützen angrenzende Lebensräume. 

  

15.  Grünordnung 

Das Planungsareal ist bereits heute weitgehend durch die Betriebsflächen der Brauerei 

bebaut. Bisher unversiegelte Bereiche im Osten des Grundstücks werden im Zuge der 

geplanten Erweiterung zusätzlich befestigt. 

Die dichte bauliche Struktur und die intensive Nutzung führen zu einer erhöhten stadtkli-

matischen Belastung. Begrünungsmaßnahmen können diesen Effekten entgegenwir-

ken, indem sie durch Verschattung, Verdunstungskühlung und Staubbindung die Umge-

bungstemperaturen senken, die Luftqualität verbessern und die Versiegelung ausglei-

chen. 

Das grünordnerische Konzept legt daher fest, dass ein bestimmter Anteil der Dach- und 

Fassadenflächen zu begrünen ist. Eine extensive Dachbegrünung sowie bepflanzte Fas-

saden schaffen nicht nur ökologische Mehrwerte, sondern unterstützen auch Kühl- und 

Filterprozesse. 

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf dem Erhalt der vorhandenen Gehölzstrukturen ent-

lang der nördlichen Grundstücksgrenze. Diese haben als Leitstrukturen und Teilhabitate 

für fledermaus- und vogeltypische Nahrungssuche sowie als prägendes Landschaftsele-

ment eine besondere Bedeutung.  

Auch die im Westen des Plangebietes zu erhaltende Bäume im Bereich des Biergartens 

sowie die Einzelbäume an den östlichen und südöstlichen Grundstücksgrenzen leisten 

einen wichtigen Beitrag zur Ein- und Durchgrünung des Areals. 
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Um das Gebiet besser in das bisher nach Osten offene Landschaftsbild einzubetten, wird 

entlang der östlichen Grenze ein mindestens 5 Meter breiter Grünstreifen mit heimischen, 

standortgerechten Baumarten und lockeren Strauchgruppen angelegt. Für geschlos-

sene Fassaden wurde eine Begrünung festgesetzt.  

Zur weiteren Durchgrünung des Plangebietes sollen die geplanten Stellplätze mit groß-

kronigen Laubbäumen überstellt werden. 

 

16. Umweltverträglichkeitsprüfung  

Eine allgemeine UVPG-Vorprüfung gemäß Nr. 18 ff. der Anlage 1 des UVPG-Gesetzes 

entfällt, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit eines großflächigen Einzelhandelsbe-

triebes durch Agglomeration gemäß Nr. 18.7 und 18.8 im Hinblick auf die dortigen Prüf-

werte.  

 

17. Naturschutzrechtlicher Ausgleich:  

Eine Ausgleichsberechnung ist für den im Außenbereich liegenden Teil des Bebauungs-

plan erforderlich. Die Umsetzung der Eingriffsregelung erfolgte auf der Grundlage des 

Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, BayStMLU vom Januar 2021 

im Regelverfahren. Die Außenbereichsfläche beträgt 5.100 m² mit einer maximal versie-

gelbaren Fläche von 3.100 m². Daraus ergibt sich eine GRZ von 0,61. Es wird ein Planungs-

faktor von 15% herangezogen. Diesem kann aufgrund der umfänglichen grünordneri-

schen Maßnahmen und Maßnahmen zum Artenschutz zugestimmt werden. Es wurde ein 

Kompensationsbedarf von 4.823 WP ermittelt, welcher auf 804m² der Fl.Nr. 1286/2 Ge-

markung Nettelkofen mit dem Ziel-BNT G212-GU651L nachgewiesen werden soll.  

Die Umsetzung der Ausgleichsfläche wird dem Bauherrn durch städtebaulichen Vertrag 

übertragen (§135a, § 11 BauGB, der vor dem Satzungsbeschluss zum Abschluss gebracht 

wird. Dort wird die Ausgleichsfläche dinglich gesichert zugunsten der Stadt Grafing und 

des Freistaates Bayern, vertreten durch die betroffene untere Naturschutzbehörde. Das 

Rech4t der Ersatzvornahme für die Herstellung und ordnungsgemäße Pflege wird zusätz-

lich zugunsten der Stadt Grafing b.M. gesichert.  

Der unteren Naturschutzbehörde die Grundbucheintragung der beschränkt persönli-

chen Dienstbarkeit mit Reallast zugunsten der Stadt Grafing bei München und des Frei-

staates Bayerns vorgelegt.  

 

17. Inkrafttreten des neuen Bebauungsplanes  

Der Bebauungsplan Nr. 97 „Rotter Straße – Brauereigelände Wildbräu / Heckerkeller“ 

tritt mit der Bekanntmachung gemäß §10 Abs. 3 BauGB in Kraft.  
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Grafing b.M., ………………..      Bad Aibling, ………………..  

  

  

…………………………………      …………………………………  

Christian Bauer          Claudia Petzenhammer  

Erster Bürgermeister         Stadtplanerin  

  


